
eeiner Gebühr zu ½¼vom Tauſend der verſichertenSumme. Hiebei kommen -
Bruchtheile eines Jahres in der Weiſe in Betracht, daß für jedesN 8

halbe Jahr die Hälfte derGebührzu entrichteniſt. * *

0 3 Art. XXI. e
Gegenwärtiges Geſetztritt mit dem1. Juli 1892 in Kraft.

Die Staatsregierung iſt ermächtigt, den Text des Gebührengeſetzesvom 18. Auguſt
1879, wie er ſich in Folge der hiezu ergangenenabänderndenBeſtimmungenergibt, durch
das Geſetz⸗ und Verordnungsblattbekanntzu machenund hiebeieinefortlaufendeNumerirung
der Artikel und die Richtigſtellungder Citate vorzunehmen.
Gegeben zu München,den26. Mai 1892.

N 0 uitp old, 1 23
. 8 3 PrinzvanBayern, . ö * 1

des KönigreichesBayern Verweſer.

Erhr.v.Crailsheim.Dr.Erhr.v. Riedel.Frhr.v.Feilitzſch.Frhr.v.Leanrod.v.Safferling.Dr.v.Müller.

8 AufAllerhöchſtenBefehl:
l e eee Der Regierungsrath
* ae NU N 18 1 im k. Staatsminiſterium des Innern:5 3255

Geſetz, die Herſtellung von Bahnen lokaler Bedeutung betreffend.

Zm NamenHeiner Majeſtät des Nönigs.
fLuitpold,

vonGottesGnadenKöniglicherPrinzvonBayern,
Hegent.

8 Wir haben nach Vernehmung des Staatsrathes mit Beirath und Zuſtimmung der
Kammer der Reichsräthe und der Kammer der Abgeordnetenbeſchloſſenund verordnen,
was folgt:
5 Art. 1.

Der gemäßArt. 5 Abſ. 2 des Geſetzes vom 28. April 1882, die Behandlung der
beſtehendenVizinalbahnen und den Bau von Sekundärbahnenbetreffend,aus Staatsmitteln

ich
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2 Betrag von

für eine Lokalbahn von Traunſtein nach 3 auf den
Betrag von

zu ban Bedarf für die 8 der wachſehendaufteführker Bahnen lokaler
e wird feſtgeſetzt:

820 600 ,
für eineLokalbahnvonfe 7 75Aeg aufdenBetragvon 1147 300 A,
für eineLokalbahnvonGrafing nachGlonn auf denBetragvon
für eine Lokalbahnvon der Station Wolnzach nachMainburg
auf den Betrag von
für eineLokalbahnvonSind 990 Konzell aauf 5 Betrag von 2
für eine Lokalbahn von Cham
Betrag von

nach Waldmünchen auf den

für eine Lokalbahn von Bodenwöhr 11 Maunbilgg/W. auf
den Betrag von 5
für eine Lokalbahn von Bayreuth 1 70 Hennen nach f 925
Betrag von 5 5
für eine Lokalbahn von Nen nuchGoldmühle
Betrag von
für eineLokalbahnvon derStation zureStadt Selb mitFlügel.
bahn zur Ludwigsmühleauf den Betrag von
für eine Lokalbahnvon BreitengüßbachnachMaroldeweiſach auf
denBetrag von 5 a
für eine Lokalbahn von Sanger 15 d erac uf ber
Betrag von
für eine Lokalbahn von Wicklesgreuth11175Windsbachb den
Betrag von 0
für eine Lokalbahn von Faith 190 Wilhermsdorf af del
Betrag von
für eine Lokalbahnvon 972Station Schnaittach1000Simmels⸗
dorf —Hüttenbachauf den Betrag von 5
für eineLokalbahnvonKemptennachPfrontenaufdenBetragvon
für eine Lokalbahn von DinkelſcherbennachThannhauſen auf
den Betrag von 8
für eine Lokalbahn von Kellmünz 1020 Babkabanen 1 25

auf den

546 200 K,

101000 KA,
725 400 A,

183700KA.

701300A,

162400KAI,

854000&&,

334200KA,

818000K,

603400&,

643300KA,

303600&,

589500XI.
802200Kl,

767500KA,

562300&,
zuſammenauf den Maximalbetrag von 17 635 900 &

*
8

(ſiebzehnMillionen ſechshundertdreißig fünf Tauſend neunhundertMark).
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Mit der baulichenAusführung der in Art. 1 genanntenLokalbahneniſt erſt dann
vorzugehen,wenn der für den Bahnbau und deſſenZugehör nöthigeGrund und Boden 2
koſten⸗und laſtenfrei dem Eiſenbahnärar zumEigenthum überwieſenoder demſelbenzur Be-
ſtreitung der Grunderwerbungskoſteneine reale Sicherung gebotenſein wird.

Art. 3.

Der k. Staatsminiſter der Finanzen iſt ermächtigt,zur Deckungdes in Art. 1 feſt⸗ a
geſtelltenBedarfesein auf die Staatseiſenbahnenzu verſicherndesAnlehenin gleichemBe-
trageaufzunehmen.

Die Ausgaben für die Verzinſung dieſesAnlehens währendderBauzeit und dieGeld⸗
aufbringungskoſtenſind durchErhöhung der Anlehensſummezu beſchaffen. 7

Von derZeit derVollendungder in Art. 1 bezeichnetenBahnenan hat dieVerzinſung
der für dieſelbenaufgewendetenSumme aus der Eiſenbahnbetriebsrentezu erfolgen.

Die Tilgung desAnlehensrichtetſichnachdenN der5 maßge
Finanzgeſetze. 2 5

GegebenzuMünchen,den26. Mai 1892. e
eKN

83 uitpol d,
Prinz von Bayern,

e . desKönigreichesBayernVerweſer.
ub 5

Auf Allerhöchſten Befehl:
8 e
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